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PVC 150 ROK

B 500 RS

PVC 300 RS

PVC 200 ROK

PVC 200 ROK

PVC200

St 200 RS

B 300 RS

B / 400 / OK

B/1200/ROK

B 500 RS

B 750 RS

PVC 200 ROK

B 300 RS

RS 224,37

B 550 ROK

PVC 250  ROK 225,70

St 200 RS

B 750x750 RS

B  1,0m x 0,8m   RS

PVC 200 RS

B 750x750 RS

B 500 RS
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0,1
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BR

Wa
Wa

127 m

beschränkter Bauschutz-
bereich - Höhe > 15,0 m

LR zugunsten der Stadt Görlitz / SWG AG

LR zugunsten der Stadt Görlitz / SWG AG

Bahnlinie GR - DD

Bahnlinie GR - DD

Pumpstation 
für Abwasser

Haltepunkt
Görlitz-Rauschwalde

Firmengelände TÜV Süd

pfg 1

M 3

pfg 2

pfg 2

M 1 M 1

pfg 2

pfg 4

M 2

M 1

RRB 1

A - A`

B - B`

M 1
M 3

M 3

M 4

M 4

M 4

Bezugspunkt
Richtungssektor

Sektor - E
4 / 4 dB

Sektor - D
8 / 6 dB

Sektor - C
8 / 6 dB
Sektor - C
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL B)

RECHTSGRUNDLAGE DER FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES SIND:

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)

Sächsische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186), die 
zuletzt durch das Gesetz vom 27. Oktober 2017 (SächsGVBl. S. 588) geändert worden ist

Sächsisches Naturschutzgesetz vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), das zuletzt durch Artikel 25 des 
Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349) geändert worden ist

a)

b)

c)

d)

e)

Art der baulichen
Nutzung

Grundflächenzahl

GH = Gesamthöhe

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

Dachneigung

1. BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB und § 1-15 BauNVO)
Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)
Je Grundstück können nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO Wohnungen für Aufsichts- und Betriebspersonen sowie für 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet sind, ausnahmsweise zugelassen 
werden, wenn nachgewiesen wird, dass vor den Fenstern der schutzbedürftigen Räume bei Ausschöpfung des 
zulässigen immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegels für die nicht zum eigenen Grundstück 
gehörenden Flächen und unter Berücksichtigung der Vorbelastung die Immissionswerte für GE-Gebiete nicht 
überschritten werden. 
Anlagen nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 und 3 (Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke sowie Vergnügungsstätten) sind nicht zulässig.

Nutzungseinschränkung
In den GE1 bis GE9 sind ausschließlich Vorhaben (Betriebe, Anlagen, Nutzungen) zulässig, deren Geräusche die 
in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6:00 Uhr bis 22:00 
Uhr) noch nachts (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) überschreiten. Als Rechenmethode (Ausbreitungsberechnung) wurde 
die DIN ISO 9613-2 gewählt (freie Schallausbreitung von den Quellen zu den Immissionsorten unter Beachtung 
der geometrischen Ausbreitungsdämpfung, jedoch unter Nichtbeachtung der Bodendämpfung sowie möglicher 
Abschirmungen durch Hochbauten und Geländeformationen).
Im GE10 und GE11 sind ausschließlich nicht störende gewerbliche Nutzungen zulässig. 

Teilfläche Größe in m² LWA in dB(A) tags / nachts

GE 1 11.619 m² 56 / 41dB(A)

GE 2 58 / 46 dB(A)

GE 3 56 / 44 dB(A)

GE 4 59 / 43 dB(A)

GE 5 60 / 46 dB(A)

GE 6 58 / 42 dB(A)

GE 7 61 / 47 dB(A)

GE 8 62 / 48 dB(A)

1.2 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB und § 16-21a BauNVO)
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) und der Gesamthöhe 
entsprechend der Nutzungsschablone bestimmt.

1.3 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO )
Die nicht funktionell genutzten Flächen sind als Grünfläche anzulegen.

1.4 NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB)
Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen, ausgenommen die notwendigen Zuwegungen und Stellplätze, sind 
als Grünflächen gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.

1.5 STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN (§ 9 Abs.1 Nr. 4 BauGB und §§ 12 und 14 BauNVO)
Stellplätze sind auf den privaten Grundstücken zu errichten. Zufahrten dürfen als Stellplätze genutzt werden. 
Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind auf dem gesamten Grundstück zulässig. Die der Versorgung des 
Baugebietes mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie die Ableitung von Abwasser dienenden 
Nebenanlagen sind innerhalb des gesamten Plangebietes zulässig. Dies gilt auch für fernmeldetechnische 
Nebenanlagen sowie für Anlagen für erneuerbare Energien. 

1.6 MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHT ZU BELASTENDE FLÄCHEN (§ 9 Abs.1 Nr. 21 BauGB)
Dienstbarkeiten 
1. Gemarkung Görlitz, Flur 53, Flurstück 1/2 - jeweils 2 x Dienstbarkeit zur Duldung von Einwirkungen / 

Duldung der Einfriedung für die DB Netz AG1

2. Gemarkung Görlitz, Flur 53, Flurstück 3 - jeweils 2 x Dienstbarkeit zur Duldung von Einwirkungen / 
Duldung der Einfriedung für die DB Netz AG1

3. Gemarkung Görlitz, Flur 53, Flurstück 4/2 - jeweils 2 x Dienstbarkeit zur Duldung von Einwirkungen / 
Duldung der Einfriedung für die DB Netz AG1

4. Gemarkung Görlitz, Flur 53, Flurstück 2/6 - 2 x Dienstbarkeit zur Duldung von Einwirkungen / Duldung der 
Einfriedung für die DB Netz AG, Dienstbarkeit für die Versorgungsanlage für die SWG AG sowie Dienst- 
barkeit zugunsten TÜV SÜD Rail GmbH zur Verlegung und Betreibung einer Trinkwasserleitung1

5. Gemarkung Görlitz, Flur 53, Flurstück 89 - Dienstbarkeit (Trinkwasserleitungsrecht) für die SWG AG1

6. Gemarkung Görlitz, Flur 54, Flurstück 683 - Dienstbarkeit für Fernmeldekabel für die DB Netz AG1

7. Gemarkung Görlitz, Flur 54, Flurstück 684/2 - jeweils 2 x Dienstbarkeit zur Duldung von Einwirkungen / 
Duldung der Einfriedung für die DB Netz AG, Dienstbarkeit für Versorgungsanlagen der SWG AG sowie 
Dienstbarkeit für die Gasversorgung Görlitz GmbH1

8. Gemarkung Görlitz, Flur 54, Flurstück 685 - jeweils 2 x Dienstbarkeit zur Duldung von Einwirkungen / 
Duldung der Einfriedung für die DB Netz AG1

9. Gemarkung Görlitz, Flur 54, Flurstück 1024 - Dienstbarkeit über Leitungsrecht für die DB Netz AG sowie 2 x 
Dienstbarkeit für die SWG AG1

10. Gemarkung Schlauroth, Flur 1, Flurstück 22 - jeweils 2 x Dienstbarkeit zur Duldung von Einwirkungen / 
Duldung der Einfriedung für die DB Netz AG1

11. Gemarkung Schlauroth, Flur 1, Flurstück 23/3 - jeweils 2 x Dienstbarkeit zur Duldung von Einwirkungen / 
Duldung der Einfriedung für die DB Netz AG1

12. Gemarkung Schlauroth, Flur 1, Flurstück 24/2 - jeweils 2 x Dienstbarkeit zur Duldung von Einwirkungen / 
Duldung der Einfriedung für die DB Netz AG1

13. Gemarkung Schlauroth, Flur 1, Flurstück 25/3 - jeweils 2 x Dienstbarkeit zur Duldung von Einwirkungen / 
Duldung der Einfriedung für die DB Netz AG1

14. Gemarkung Görlitz, Flur 53, Flurstück 2/6 sowie Gemarkung Görlitz, Flur 54, Flurstücke 684/2 und 685 - 
Leitungsrecht (LR) zugunsten der Stadt Görlitz / SWG AG zu Führung der Medienleitungen Regen- und 
Abwasser

1.7 VERKEHRSFLÄCHEN SOWIE VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG 
(§ 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB)
1. Die Zuwegung zum Bebauungsplangebiet aus nördlicher Richtung erfolgt über die B6. Die Haupter- 

schließungsstraße und die Stichstraßen 1 und 2 werden als öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt.
2. Die Zuwegung zum Bebauungsplangebiet aus südöstlicher Richtung erfolgt über die Wiesbadener Straße. 

Die Erschließungsstraße wird als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt.
3. Die Zufahrt zum Firmengelände TÜV SÜD innerhalb des Flurstückes 2/6 der Flur 53 der Gemarkung Görlitz 

sowie innerhalb des Flurstückes 684/2 der Flur 54 der Gemarkung Görlitz wird als private Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung "Anliegerweg" festgesetzt.

4. Der vorhandene Wegabschnitt innerhalb des Flurstücks 1/2 der Flur  53 der Gemarkung Görlitz, beginnend 
im Osten an der Kleingarten- und Garagenanlage und endend im Westen an der öffentlichen Er- 
schließungsstraße wird als öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung "Geh-und Radweg" 
festgesetzt.

5. Der vorhandene Wegabschnitt innerhalb des Flurstücks 1/2 der Flur  53 der Gemarkung Görlitz, beginnend 
im Westen an der Kleingarten- und Garagenanlage und endend im Osten in Höhe der Kleingartenanlage, 
wird als öffentliche Verkehrsfläche "reduz. Geschw." - vorgesehen für eine Geschwindigkeit unterhalb der 
innerörtlichen Regelgeschwindigkeit - festgesetzt. 

6. Der vorhandene Wegabschnitt (Stadtgrabensiedlung 1) innerhalb des Flurstückes 1/2 der Flur 53 der 
Gemarkung Görlitz sowie innerhalb des Flurstückes 683 der Flur 54 der Gemarkung Görlitz, beginnend im 
Westen in Höhe der Kleingartenanlage und endend im Osten in Höhe der "Stadtgrabensiedlung", wird als 
öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung "Geh-und Radweg" sowie als "Notzufahrt" 
festgesetzt. Die Notzufahrt dient als Geh- und Radweg sowie als Feuerwehrzufahrt. In Havariefällen ist die 
Benutzung für den gewerblichen Verkehr zulässig.

7. Der vorhandene Wegabschnitt (Stadtgrabensiedlung 2) innerhalb des Flurstückes 683 der Flur 54 der 
Gemarkung Görlitz sowie innerhalb des Flurstückes 1024 der Flur 54 der Gemarkung Görlitz wird als 
öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt.

8. Die Zuwegung für Fußgänger und Radfahrer im Süden des Bebauungsplangebietes, innerhalb des 
Flurstückes 2/6 der Flur 53 der Gemarkung Görlitz sowie innerhalb des Flurstückes 4/2 der Flur 54 der 
Gemarkung Görlitz, wird als öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung "Geh-und Radweg" 
festgesetzt.

1.8 HÖHE BAULICHER ANLAGEN (§ 9 Abs. 2 BauGB und §§ 16,18 BauNVO)
Die Höhe baulicher Anlagen bemisst sich nach der Angabe der zulässigen Gesamthöhe in Metern ent- 
sprechend des Eintrages in der Nutzungsschablone. Unterer Bezugspunkt für die maximal zulässige Gesamthöhe 
der baulichen Anlagen ist der in der Planzeichnung festgesetzte Höhenpunkt HP=233,23m (DHHN 92) mit den 
Gauß-Krüger-Koordinaten - Rechtswert: 5496262,975m, Hochwert: 5668458,432m -
Für technologische Aufbauten (Abluftanlagen, Kräne o.ä.) sind auf max. 5 v.H. der überbaubaren Grundstücks- 
fläche Überschreitungen der Bauhöhen zulässig.

2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

2.1 DACHGESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN (§ 89 Abs.1 SächsBO)
Es sind entsprechend Planeinschrieb folgende Dachformen und -neigungen zulässig:
Flach-, Pult- oder Satteldach mit einer Dachneigung von 0° bis 30° zulässig. Es gelten die Festsetzungen der 
Nutzungsschablone des Bebauungsplanes.

flächenbezogener Schallleistungspegel
(Tag- / Nachwert)

Dachform

GE 9 60 / 46 dB(A)

1. Der Stadtrat hat am 16.07.1998 die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. Die ortsübliche Bekannt- 
machung des Beschlusses ist in der Zeit vom 11.08.1998 bis zum 09.09.1998 durch Aushang an den Bekannt- 
machungstafeln, sowie am 10.08.1998 im Amtsblatt erfolgt.

Görlitz, den __________                                           Siegel                                     Der Oberbürgermeister
(Unterschrift)

2. Der Stadtrat hat am 29.08.2013 die Änderung des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan beschlossen. 
Die ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses ist in der Zeit vom 08.10.2013 bis zum 11.11.2013 durch 
Aushang an den Bekanntmachungstafeln, sowie am 08.10.2013 im Amtsblatt erfolgt.

Görlitz, den __________                                           Siegel                                     Der Oberbürgermeister
(Unterschrift)

3. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist durch Auslegung erster Entwürfe vom 
23.03.2016 bis zum 22.04.2016 sowie der Gelegenheit zur Erörterung durchgeführt worden.

Görlitz, den __________                                           Siegel                                     Der Oberbürgermeister
(Unterschrift)

4. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
mit Schreiben vom 07.03.2016 zur Abgabe einer Stellungnahme und zur Äußerung im Hinblick auf den 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert worden.

Görlitz, den __________                                           Siegel                                     Der Oberbürgermeister
(Unterschrift)

5. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB erneut mit Schreiben vom 09.01.2018 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Görlitz, den __________                                           Siegel                                     Der Oberbürgermeister
(Unterschrift)

6. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB erneut mit Schreiben vom 06.09.2018 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Görlitz, den __________                                           Siegel                                     Der Oberbürgermeister
(Unterschrift)

7. Der Stadtrat hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Bürger sowie die Stellungnahmen der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 21.12.2017 geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Görlitz, den __________                                           Siegel                                     Der Oberbürgermeister
(Unterschrift)

8. Der Stadtrat hat am 21.12.2017 den Entwurf des Bebauungsplanes gebilligt und den Bebauungsplan, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A), den Textlichen Feststetzungen (Teil B), dem Altlastenplan (Teil C), dem 
Denkmalplan (Teil D) sowie der Begründung einschließlich Umweltbericht zur Auslegung bestimmt.

Görlitz, den __________                                           Siegel                                     Der Oberbürgermeister
(Unterschrift)

9. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den Textlichen Festsetzungen (Teil 
B), dem Altlastenplan (Teil C) und dem Denkmalplan (Teil D) sowie der Begründung inklusive Umweltbericht und 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und Informationen haben in der Zeit vom 24.01.2018 bis zum 
26.02.2018 während folgender Zeiten: Montag bis Donnerstag 6.30 - 19.00 Uhr, Freitag 6.30 - 16.00 Uhr nach § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die Unterlagen der Auslegung waren vom 24.01.2018 bis 26.02.2018 auch im 
zentralen Internetportal des Landes unter www.buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/goerlitz/startseite einsehbar; 
eine Stellungnahme konnte dort eingestellt werden. Das Laufzeitprotokoll bestätigt den Auslegungszeitraum. 
Unter www.goerlitz.de/Aktuelles Bekanntmachungen&Auslegungen war die Bekanntmachung im Amtsblatt 
ebenfalls einsehbar; mit dem Link zum zentralen Internetportal konnten auch alle Auslegungsunterlagen einge- 
sehen werden.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur 
Niederschrift Bedenken und Anregungen vorgebracht werden können, am 16.01.2018 im Amtsblatt, sowie in der 
Zeit vom 16.01.2018 bis zum 27.02.2018 durch Aushang ortsüblich bekanntgemacht worden.

Görlitz, den __________                                           Siegel                                     Der Oberbürgermeister
(Unterschrift)

10. Der Stadtrat hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Bürger sowie die Stellungnahmen der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 30.08.2018 geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Görlitz, den __________                                           Siegel                                     Der Oberbürgermeister
(Unterschrift)

11. Der Stadtrat hat am 30.08.2018 den Billigungs- und Auslegungsbeschluss für die erneute Auslegung des 
Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den Textlichen Feststetzungen (Teil B), dem 
Altlastenplan (Teil C), dem Denkmalplan (Teil D) sowie der Begründung einschließlich Umweltbericht zur 
Auslegung, gefasst.

Görlitz, den __________                                           Siegel                                     Der Oberbürgermeister
(Unterschrift)

12. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen 
(Teil B), dem Altlastenplan (Teil C) und dem Denkmalplan (Teil D) sowie der Begründung einschließlich 
Umweltbericht und vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und Informationen, hat erneut in der Zeit vom 
26.09.2018 bis zum 19.10.2018 während folgender Zeiten:  Montag bis Donnerstag 6.30 - 19.00 Uhr, Freitag 6.30 - 
16.00 Uhr nach § 4 a Abs. 3 BauGB öffentlich ausgelegen. 
Die Unterlagen der Auslegung waren vom 24.01.2018 bis 26.02.2018 auch im zentralen Internetportal des Landes 
unter www.buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/goerlitz/startseite einsehbar; eine Stellungnahme konnte dort ein- 
gestellt werden. Das Laufzeitprotokoll bestätigt den Auslegungszeitraum. 
Unter www.goerlitz.de/Aktuelles Bekanntmachungen&Auslegungen war die Bekanntmachung im Amtsblatt 
ebenfalls einsehbar; mit dem Link zum zentralen Internetportal konnten auch alle Auslegungsunterlagen einge- 
sehen werden.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur 
Niederschrift Bedenken und Anregungen vorgebracht werden können, am 18.09.2018 im Amtsblatt sowie in der 
Zeit vom 18.09.2018 bis zum 22.10.2018 durch Aushang ortsüblich bekanntgemacht worden.

Görlitz, den __________                                           Siegel                                     Der Oberbürgermeister
(Unterschrift)

13. Der Stadtrat hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Bürger sowie die Stellungnahmen der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 20.12.2018 geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Görlitz, den __________                                           Siegel                                     Der Oberbürgermeister
(Unterschrift)

14. Die Darstellung der Liegenschaftsgrenzen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes entspricht dem 
katastermäßigen Bestand vom ___________ und gilt für Übersichtszwecke. Rechtsansprüche können aus der 
Darstellung nicht abgeleitet werden.

Görlitz, den __________                                   Siegel Landkreis Görlitz
Amt für Vermessungswesen

 und Flurneuordnung 

15. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B), wurde 
am 20.12.2018 vom Stadtrat als Satzung beschlossen. Die Begründung des Bebauungsplanes wurde mit 
Beschluss des Stadtrates vom 20.12.2018 gebilligt.

Görlitz, den ___________                                         Siegel                                     Der Oberbürgermeister
(Unterschrift)

16. Die Genehmigung des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Fest- 
setzungen (Teil B), wurde mit Bescheid der höheren Verwaltungsbehörde vom 09.05.2019, AZ: 330-1-03-BLP-119 
- unter Auflagen, redaktionellen Änderungen und Hinweisen - erteilt.

Görlitz, den ___________                                         Siegel                              Der Oberbürgermeister
(Unterschrift)

17. Die Auflagen und redaktionellen Änderungen sowie die hervorgebrachten Hinweise der Deutschen Bahn AG vom 
25.07.2019 wurden durch den Beitrittsbeschluss des Stadtrates vom __________ erfüllt, die Hinweise sind 
beachtet. Das wurde durch Anbringung des Genehmigungsvermerkes durch die höhere Verwaltungsbehörde vom 
____________ bestätigt.

Görlitz, den ___________                                        Siegel                              Der Oberbürgermeister
 (Unterschrift)

18. Die Satzung des Bebaungsplanes Nr. 42 „Ehemaliges Bahngelände Schlauroth“, bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

Görlitz, den ___________                                         Siegel                              Der Oberbürgermeister
(Unterschrift)

19. Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am 
__________ im Amtsblatt, sowie in der Zeit vom __________ bis zum __________ durch Aushang ortsüblich 
bekanntgemacht worden. Im zentralen Internetportal des Landes kann die Erteilung der Genehmigung unter 
www.buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/goerlitz/startseite eingesehen werden. Gleichfalls ist diese Bekannt- 
machung unter www.goerlitz.de/Aktuelles Bekanntmachungen&Auslegungen erschienen.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist am _________________ in 
Kraft getreten.

Görlitz, den ___________                                         Siegel                              Der Oberbürgermeister
(Unterschrift)

11.169 m²

8.647 m²

42.000 m²

8.464 m²

44.769 m²

26.027 m²

29.578 m²

16.948 m²

0m 20m 40m 60m 80 m

Schnitt A-A'   ''verkehrsberuhigter Bereich - Staukanal - öffentliche Haupterschließungsstraße''     M  1:150                           

Straße mit angegliederten Parkplatz

Straße

Staukanal

Grünstreifen Grünstreifen

Schnitt B-B'   ''Stichstraße 1 (öffentliche Erschließungsstraße)''     M  1:150                           

7,501,00 3,00 1,00

10,5012,509,006,003,001,00

Straße mit angegliederten Geh- und Radweg

6,500,5 2,50 1,00

Planzeichenerklärung

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 BauGB)

Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Grünflächen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 
Nr. 15, 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Pflanzgebot, Anpflanzung von Gehölzen der Pflanzlisten 2 und 3pfg 4

Pflanzgebot, Anpflanzung von Gehölzen der Pflanzlisten 2-6pfg 1

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b und Abs. 6 BauGB)

Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) 

öffentliche Verkehrsfläche

GE

Grundflächenzahl0,8

Maßnahmen zum Schutz, zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 
BauGB)

öffentliche Verkehrsfläche - vorgesehen für eine Geschwindigkeit unterhalb der innerörtlichen 
Regelgeschwindigkeit

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung - Anliegerweg

Pflanzgebot, Anpflanzung von Gehölzen der Pflanzlisten 2-6pfg 3

Pflanzgebot, Anpflanzung von Gehölzen der Pflanzlisten 2-6pfg 2

öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Flach-, Pult- und SatteldachFD, PD, SD

Entwicklung eines Laubwaldes mit 5 m breiten ruderalem Saum mit integrierten Stein- und Gehölz-
ablagerungen sowie Strauchanpflanzungen - Umsetzung der Maße vor Baufeldfreimachung als
Ersatzhabitat

M 1

Erhalt und Entwicklung der temporären Kleingewässer mit Entwicklung von angrenzenden extensiv 
genutzten Grünlandstrukturen - Umsetzung der Maße vor Baufeldfreimachung als Ersatzhabitat

M 2

Entwicklung von extensiv genutzten Grünland mit Neuanlage eines temporären Kleingewässers
sowie Anpflanzung einer Gebüschfläche - Umsetzung der Maße vor Baufeldfreimachung als 
Ersatzhabitat

M 3

öffentliche Grünfläche mit Gehölzbestand - Entwicklungsziel: Laubwald

öffentliche Grünfläche ohne Gehölzbestand, extensive Nutzung

öffentliche Grünfläche ohne Gehölzbestand, intensive Nutzung

öffentliche Grünfläche mit Gehölzbestand - Entwicklungsziel: Hecken, Baumgruppen, Gebüsch und 
sonstiger wertvoller Gehölzbestand

private Grünfläche - "Kleingartenanlage"

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelungen des 
Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

naturnahes, temporäres Kleingewässer, bestehendes, geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG 
i.V.m. § 21 SächsNatSchG 

öffentliche Regenrückhaltung - Regenwasserrückhaltebecken RRB 1 und RRB 2 - ausgebildet als 
naturnahe, temporäre Kleingewässer mit integrierter Vertiefung als Dauerstau

RRB 

§

Nachrichtlich übernommen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

sonstige Planzeichen

Flurstück/-snummern

Gebäudebestand

1413

12

Flur- und Gemarkungsgrenze

Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind
(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 6 BauGB)

Die Darstellung erfolgt im separaten Altlastenplan "Bestand Altlasten / altlastenverdächtige Flächen"

Regelungen für die Stadterhaltung und den Denkmalschutz
(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Die Darstellung erfolgt im separaten Denkmalplan "Bestand Denkmale"

Haltepunkt Görlitz-Rauschwalde

Sichtdreieck (nach RASt 2006, Pkt. 6.3.9.3) 

Umgrenzung Firmengelände TÜV Süd (Bestand) 

Grenze - Mindestabstand 14 m für Bepflanzung mit Gehölzen der Pflanzliste 2 zu den bestehenden 
Gleisanlagen, gemäß der Geschäftsbereichsrichtlinie 882.0205 der Deutschen Bahn  Pkt. 3 - 
Mindestabstand Bäume 1. Größe bis Gleismitte bei Geschwindigkeiten > 160 km/h

Grenze - Mindestabstand 12 m für Bepflanzung mit Gehölzen der Pflanzliste 3 zu den bestehenden 
Gleisanlagen, gemäß der Geschäftsbereichsrichtlinie 882.0205 der Deutschen Bahn  Pkt. 3 - 
Mindestabstand Bäume 2. Größe bis Gleismitte bei Geschwindigkeiten > 160 km/h

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

eingeschränktes Gewerbegebiet2 (§ 8 BauNVO) GEE

Gemäß § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634) wird nach Beschlussfassung durch den Stadtrat vom 20.12.2018 und nach Durchführung des 
Genehmigungsverfahrens mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde sowie dem Beitrittsbe- 
schluss des Stadtrates vom 26.09.2019 folgende 

Satzung des Bebauungsplanes Nr. 42  Ehemaliges Bahngelände Schlauroth,

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) mit integriertem Grünordnungsplan und den Textlichen 
Festsetzungen (Teil B) erlassen:

Teil A -  Planzeichnung vom 02.11.2018, geändert gemäß Beitrittbeschluss vom 26.09.2019
Teil B - Textliche Festsetzungen vom 02.11.2018

* unterer Bezugspunkt ist der festgesetzte Höhenpunkt HP=233,23m (DHHN 92) in der 
Planzeichnung mit den Gauß-Krüger-Koordinaten:
Rechtswert: 5496262,975m / Hochwert: 5668458,432m 

GH in m maximal zulässige Gesamthöhe der baulichen Anlagen*

Kanaldeckel - Abwasserschacht - unterer Höhenbezugspunkt (HP) der festgesetzten max. 
zulässigen Gebäudehöhe

Emissionskontingente tags und nachts in dB

Richtungssektor Zusatzkontingent, tags Zusatzkontingent, nachts

Für die in der Planzeichnung dargestellten Richtungssektoren A bis E erhöhen sich die Emissionskontingente 
LEK um folgende Zusatzkontingente

A - Sektor 51° / 73°
Bezugspunkt Koordinaten (RW/HW): 
5495661 m / 5668358 m

0 0

B - Sektor 73° / 102°
Bezugspunkt Koordinaten (RW/HW): 
5495661 m / 5668358 m

6 6

C - Sektor 102° / 234°
Bezugspunkt Koordinaten (RW/HW): 
5495661 m / 5668358 m

0 0

D - Sektor 234° / 262°
Bezugspunkt Koordinaten (RW/HW): 
5495661 m / 5668358 m

8 6

E - Sektor 262° / 51°
Bezugspunkt Koordinaten (RW/HW): 
5495661 m / 5668358 m 

4 4

Pflanzlisten

Pflanzliste 6 (Sträucher: < 2 m Wuchshöhe):

Cystisus scoparius
Rosa pimpinellifolia
Rubus fructicosus

Besenginster
Bibernellrose
Brombeere

-
-
-

Pflanzliste 5 (Sträucher: > 2 m bis < 5 m Wuchshöhe):

Cornus sanguinea
Lonicera periclymenum
Prunus spinosa
Rosa canina
Rosa rubiginossa
Rosa tomentosa

Roter Hartriegel
Geißblatt
Schlehe
Hundsrose
Weinrose
Filzrose

-
-
-
-
-
-

Pflanzliste 4 (Sträucher: > 5 m bis < 10 m Wuchshöhe):

Corylus avellana
Crateagus laevigata
Crateagus monogyna
Euonymus europaeus
Rhamnus frangula
Sambucus nigra

Haselnuss
Zweigriffliger Weißdorn
Eingriffliger Weißdorn
Pfaffenhüttchen
Faulbaum
Schwarzer Holunder

-
-
-
-
-
-

Pflanzliste 3 (Bäume: >10 m bis < 25 m Wuchshöhe):

Acer campestre
Betula pendula
Carpinus betulus
Prunus avium
Sorbus aucuparia

Feldahorn
Hängebirke
Hainbuche
Vogelkirsche
Eberesche

-
-
-
-
-

Pflanzliste 2 (Bäume: > 25 m Wuchshöhe):

Acer pseudoplatanus
Fagus sylvatica
Fraxinus exelsior
Quercus petraea
Quercus robur
Tilia cordata
Ulmus minor

Bergahorn
Rotbuche
Esche
Traubeneiche
Stieleiche
Winterlinde
Feldulme

-
-
-
-
-
-
-

Pflanzliste 1:

Acorus calamus
Carex acutiformis
Carex gracilis
Filipendula ulmaria
Glyceria maxima
Iris pseudacorus
Lysimachia vulgaris
Lytrum salicaria
Sparganium erectum

Kalmus
Sumpfsegge
Schlank-Segge
Mädesüß
Wasserschwaden
Sumpf-Schwertlilie
Gewöhnlicher Gilbweiderich
Blutweiderich
Ästiger Igelkolben

-
-
-
-
-
-
-
-
-

5. DACHFORMEN
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*unterer Bezugspunkt für die zulässige Gesamthöhe ist der festgesetzte Höhenpunkt

Abgrenzung Richtungssektoren A bis E - Lärmschutz

Bezugspunkt Richtungssektor

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN 45691, Ausgabe 12/2006, 
Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte j im Richtungssektor k LEK, i durch LEK, i + 
LEK, zus, k zu ersetzen ist.

1.9 FLÄCHEN, DIE VON BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)
Der verrohrte Carolusgraben innerhalb der Gewerbefläche ist von der Bebauung mit Gebäuden freizuhalten. Eine
Versieglung des Freihaltebereiches ist zulässig.

1.10 AUFSCHÜTTUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)
Innerhalb des in der Planzeichnung mit dem sonstigen Planzeichen "Geländemodellierung" gekennzeichneten 
Bereiches sind Aufschüttungen mit einer Höhe von bis zu 5 m über der bestehenden Geländeoberkante zulässig.

Umgrenzung von Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) und
Flächen, für die die Reglungen des § 17 LuftVG zu beachten sind

Aufschlusspunkte der Baugrunduntersuchung mit Bearbeitungsstand vom 23.6.1998Nr.

2 Der maximal zulässige Schallleistungspegel ist tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) < 60 dB(A) 

reduz.
Geschw.

1ohne zeichnerische Festsetzung in der Planzeichnung

3.8 PFLANZGEBOT 2 - pfg 2 (§ 9 (1) Nr. 25b BauGB)
Innerhalb des Pflanzgebotes sind auf mindestens 80% der Fläche die Gehölzarten der Pflanzenlisten 2-6 zu 
pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Ziel ist die Entwicklung eines artenreichen Laubwaldes mittlerer Standorte. 
Für die Anpflanzung der Arten der Pflanzlisten 2-3 sind Heister min. 2 xv., Höhe 150 - 200 cm, ohne Ballen und 
für die Arten der Pflanzlisten 4-6 sind Pflanzqualitäten min. 2 xv., Höhe 60 - 100 cm, min. 3 Triebe, ohne Ballen 
zu verwenden. Im Zuge der Bepflanzung ist die Entnahme von Gehölzen des Robinien- und 
Hybridpappelbestandes innerhalb der Vorwaldflächen zulässig. Entnommen werden darf bis zu 50 % des 
Gesamtbestandes.
Entlang der Gleisanlagen der Deutschen Bahn gelten die Pflanzabstände gemäß der Geschäftsbereichsrichtlinie 
882.0205 für Geschwindigkeiten > 160 km/h. Unzulässig sind die Anpflanzungen von Gehölzen der Pflanzliste 2 
im Abstand 14 m bis Gleismitte sowie die Anpflanzungen von Gehölzen der Pflanzliste 3 im Abstand 12 m bis 
Gleismitte.

3.9 PFLANZGEBOT 3 - pfg 3 (§ 9 (1) Nr. 25b BauGB)
Innerhalb des Pflanzgebotes sind auf mindestens 80% der Fläche die Gehölzarten der Pflanzenliste 2-6 zu 
pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Ziel ist die Entwicklung eines artenreichen Laubwaldes mittlerer Standorte. 
Für die Anpflanzung der Arten der Pflanzlisten 2-3 sind Heister min. 2 xv., Höhe 150 - 200 cm, ohne Ballen und 
für die Arten der Pflanzlisten 4-6 sind Pflanzqualitäten min. 2 xv., Höhe 60 - 100 cm, min. 3 Triebe, ohne Ballen 
zu verwenden. 

3.10 PFLANZGEBOT 4 - pfg 4 (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)
Innerhalb des Pflanzgebotes sind auf mindestens 40% der Fläche die Gehölzarten der Pflanzenliste 2 und 3 zu 
pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Für die Anpflanzung der Arten der Pflanzlisten 2-3 sind Pflanzqualitäten 
mit einem Stammumfang von min. 14 - 16 cm, gemessen in 1m Höhe, zu verwenden. Die verbleibende Fläche 
ist als Grünfläche herzustellen, dauerhaft zu unterhalten sowie extensiv zu pflegen. Hierzu ist eine kräuterreiche, 
standortgerechte Wiesenmischung einzusäen. Eine Mahd ist maximal 2 x jährlich zulässig, wobei das Schnittgut 
nicht auf der Fläche verbleiben darf. Der erste Schnittzeitpunkt muss nach dem 15.7. eines jeden Jahres liegen. 

3.11 SCHUTZOBJEKT "naturnahes, temporäres Kleingewässer" (gemäß § 9 Abs. 6 BauGB)
Die geschützten Biotope "naturnahe, temporäre Kleingewässer" (gemäß § 30 BNatSchG i. V. m. § 21 SächsNat- 
SchG) sind in ihrer Eigenart und dargestellten Flächengröße zu erhalten. 

3.12 MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON  NATUR UND LANDSCHAFT 
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)
Zum Schutz sowie für die Wiederherstellung von Ersatzhabitaten der Fauna sind die Maßnahmen M1 - M5 mind. 
1 Jahr vor Baufeldfreimachung umzusetzen und im Rahmen der ökologischen Baubegleitung durch fachkundiges 
Personal zu begleiten. Abweichende Regelungen davon sind nur mit Zustimmung der Unteren 
Naturschutzbehörde zulässig. Die Umsetzung orientiert sich hierbei an den geplanten Bauabschnitten.

M1
Innerhalb der Maßnahmefläche M1 ist dauerhaft ein artenreicher Laubwald mittlerer Standorte mit 
südexponierten Gebüschanpflanzungen sowie ruderalem Saum (5 m Breite) zu entwickeln. Im Saumbereich sind 
Stein- und Gehölzablagerungen auf mind. 5 % der Fläche zu integrieren. 
Für die Gehölzanpflanzung  sind auf mindestens 80% der Fläche die Gehölzarten der Pflanzenlisten 2-6 zu 
pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Für die Anpflanzung sind Arten der Pflanzlisten 2-3 sind Heister min. 2 
xv., Höhe 150 - 200 cm, ohne Ballen und für die Arten der Pflanzlisten 4-6 sind Pflanzqualitäten min. 2 xv., 
Höhe 60 - 100 cm, min. 3 Triebe, ohne Ballen zu verwenden. Im Bereich der geplanten Geländemodellierung ist 
zudem auf 20 % der Grundfläche die Anpflanzung der Gemeinen Kiefer (Pinus sylvestris) zulässig. 
Im Zuge der Bepflanzung ist die Entnahme  von Gehölzen des Robinien- und Hybridpappelbestandes im Bereich 
der Vorwaldflächen zulässig. Entnommen werden darf bis zu 50 % des Gesamtbestandes. Die 
Gehölzentnahmen sind außerhalb des Brutzeitraumes der Avifauna im Zeitraum vom 1.10. bis 1.3. des jeweiligen 
Jahres durchzuführen. 

M2
Im Bereich der Fläche M2 ist eine extensiv genutzte Grünfläche mit einem naturnahen, temporär wasser- 
führenden Kleingewässer herzustellen. Die bestehenden, naturnahen temporären Kleingewässer sind in der 
Flächenausdehnung  auf bis zu 480 m² zu erweitern, wobei Abgrabungen in Form von Geländevertiefungen bis 
max. 1m unter Geländeoberkante zulässig sind. Auf eine Bepflanzung der Kleingewässer ist zu verzichten, um 
die vorhandene Sukzessionsvegetation feuchter und nasser Standorte zu erhalten bzw. zu fördern. Gehölze, 
welche sich derzeit im Bereich der extensiv genutzten Grünfläche bzw. im Bereich der geplanten temporären 
Wasserfläche befinden, sind vollständig zu entnehmen. Die Gehölzentnahmen sind außerhalb des 
Brutzeitraumes der Avifauna im Zeitraum vom 1.10. bis 1.3. des jeweiligen Jahres durchzuführen. 
Eine Mahd der Vegetation im Bereich der naturnahen, temporär wasserführenden Kleingewässer ist zur 
Unterbindung von Gehölzaufwuchs alle 3 Jahre zulässig, wobei das Schnittgut nicht auf der Fläche verbleiben 
darf. Der erste Schnittzeitpunkt muss nach dem 15.7. eines jeden Jahres liegen. 
Für die Neuanlage der extensiv genutzten Grünfläche ist eine kräuterreiche, standortgerechte Wiesenmischung 
einzusäen. Eine Mahd ist maximal 2 x jährlich zulässig, wobei das Schnittgut nicht auf der Fläche verbleiben 
darf. Der erste Schnittzeitpunkt muss nach dem 15.7. eines jeden Jahres liegen.

M3
 Innerhalb der Fläche M3 ist eine extensiv genutzte Grünfläche mit integrierten naturnahen, temporär 

Kleingewässer (Größe mind. 295 m²) sowie integrierten Gebüsch frischer Standorte (Größe mind. 618 m²) 
herzustellen bzw. zu entwickeln. Bestehende Offenbodenflächen sind zu erhalten und punktuell durch künstliche 
Versteckmöglichkeiten zu ergänzen. Für die Anlage des naturnahen temporären Kleingewässer sind 
Abgrabungen in Form von Geländevertiefungen bis max. 1m unter Geländeoberkante zulässig. Auf eine 
Bepflanzung der Kleingewässer ist zu verzichten, um die Sukzessionsvegetation feuchter und nasser Standorte 
zu fördern. Gehölze, welche sich derzeit im Bereich der geplanten temporären Wasserfläche befinden, sind 
vollständig zu entnehmen.
Eine Mahd der Vegetation im Bereich der naturnahen, temporär wasserführenden Kleingewässer ist zur 
Unterbindung von Gehölzaufwuchs  alle 3 Jahre zulässig, wobei das Schnittgut nicht auf der Fläche verbleiben 
darf. Der erste Schnittzeitpunkt muss nach dem 15.7. eines jeden Jahres liegen. 
Für die Gehölzanpflanzung des Gebüschs frischer Standorte sind auf mindestens 80% der Fläche die 
Gehölzarten der Pflanzenlisten 4-6 zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Für die Anpflanzung sind Arten der 
Pflanzlisten  4-6 mit Pflanzqualitäten min. 2 xv., Höhe 60 - 100 cm, min. 3 Triebe, ohne Ballen zu verwenden.
Für die Entwicklung artenreicher, extensiv genutzten Grünflächen innerhalb bestehender Sukzessionsflächen 
(Landreitgras/Robinie) ist die Entnahme des bestehenden Gehölzbestandes sowie eine 4 malige Mahd der 
Ruderalflur in den ersten 5 Jahren  zulässig. Das Schnittgut ist zu entfernen. Die Maßnahme dient zur 
Verdrängung des Landreitgrases und zur Förderung der Artenvielfalt. Nach der 5 jährigen Entwicklungspflege ist 
eine Pflege maximal 2 x jährlich zulässig, wobei das Schnittgut nicht auf der Fläche verbleiben darf. Der erste 
Schnittzeitpunkt muss nach dem 15.7. eines jeden Jahres liegen. Ggf. ist zusätzlich im Pflegezeitraum eine 
kräuterreiche, standortgerechte Wiesenmischung einzusäen.
Erforderliche Gehölzentnahmen zur Herstellung der Zielbiotope sind außerhalb des Brutzeitraumes der Avifauna 
im Zeitraum vom 1.10. bis 1.3. des jeweiligen Jahres durchzuführen. 

M4
 Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen/Tötungsdelikten von Amphibien/Reptilien  - sind im Vorfeld der 

geplanten Baufeldfreimachung / Geländemodellierung dessen Abfang im Vorhabenbereich erforderlich. Dauer 
und Intensität der Abfangaktionen ist an die jeweilige Größe des Bestandes sowie deren Aktivitätszeit 
anzupassen. Der Abfang kann mittels Schlingen, Keschern, der Hand sowie durch Folienfangzäune mit 
integrierten Fangeimern erfolgen. Die gefangenen Tiere sind in störungsfreie Ersatzhabitate (M1 bis M3) zu 
verbringen. Um ein einwandern von umgesiedelten Individuen aus Nachbarhabitaten zu verhindern, ist der F
olienfangzaun (ohne Fangeimer) im Bereich der Baustelle während der Bauzeit zu erhalten. Die Maßnahme ist 
im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Görlitz abzustimmen. 

M51

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen/Tötungsdelikten bei Abbruch- und Sanierungsmaßnahmen sowie 
geplanten Baumfällungen sind folgende Regelungen verbindlich umzusetzen:

Fledermäuse
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von Fledermäusen sind bei Abbruch- bzw. Sanierungsmaßnahmen die 
Gebäude auf Fledermausbesatz zu prüfen. Entsprechend den Kontrollergebnissen sind geeignete Maßnahmen 
zur Vermeidung von Tötungen sowie zum Quartierserhalt oder -ersatz festzulegen. Für unvermeidliche Fällungen 
von Höhlenbäumen sind geeignete Vermeidungsmaßnahmen zu ergreifen.
Ersatzquartiere sind im Verhältnis 1:5 für Winterquartiere und 1:3 für Sommerquartiere in räumlicher Nähe (< 1 
km) zu errichten. Die Maßnahmen sind im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Görlitz 
abzustimmen. 

Eremit
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Eremits sind die im Plangebiet vorkommenden Alt- und 
Höhlenbäume nach Möglichkeit zu erhalten. Für unvermeidliche Fällungen sind geeignete Vermeidungs- 
maßnahmen zu ergreifen, welche mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Görlitz abzustimmen 
sind.

Avifauna
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Avifauna sind die im Plangebiet beabsichtigen Baumfällungen sowie 
die Baufeldfreimachung im Zeitraum vom 1.10. bis 1.3. des jeweiligen Jahres zulässig. Vorkommende 
Höhlenbäume im Bebauungsplangebiet sind nach Möglichkeit zu erhalten. Für unvermeidliche Fällungen sind 
künstliche Nisthilfen vorzusehen. 

3.     GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN

3.1  ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE (gemäß § 9 Abs.1Nr. 25 a BauGB)
Je 400 m² versiegelter Baugrundstücksfläche ist ein standortgerechter Laubbaum mit einem Stammumfang von 
12 - 16 cm, gemessen in 1m Höhe, der Pflanzliste 2 oder 3 anzupflanzen und zu erhalten.

3.2 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE - ohne Gehölzbestand, intensive Nutzung
Die so ausgewiesenen Flächen sind als Grünfläche dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen. Eine Anpflanzung 
von Gehölzen sowie die erste Mahd vor dem 15.7. eines jeden Jahres ist zulässig. Bei Gehölzanpflanzungen im 
Bereich der freizuhaltenden Sichtbereiche nach RAst 06 gilt eine maximal zulässige Höhe von 0,80 m, welche 
einzuhalten ist.

1ohne zeichnerische Festsetzung in der Planzeichnung

3.3 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE - mit Gehölzbestand - Entwicklungsziel: Hecken, Baumgruppen und Gebüsch
Die so ausgewiesenen Flächen sind als Grünfläche mit Gehölzbestand herzustellen, dauerhaft zu unterhalten 
und zu pflegen. Für die Neuanlage der Flächen gelten die in den Festsetzungen unter Pkt. 3.7, 3.10 sowie 3.12 - 
M2 getroffenen Regelungen. Sind keine Regelungen getroffen, gilt der Erhalt des Bestandes. Eine 
Nachpflanzung mit Gehölzen der Pflanzlisten 2-6 ist zulässig. Entlang der Gleisanlagen der Deutschen Bahn 
gelten die Pflanzabstände gemäß der Geschäftsbereichsrichtlinie 882.0205 für Geschwindigkeiten > 160 km/h. 
Unzulässig sind die Anpflanzungen von Gehölzen der Pflanzliste 2 im Abstand 14 m bis Gleismitte sowie die 
Anpflanzungen von Gehölzen der Pflanzliste 3 im Abstand  12 m bis Gleismitte.

3.4 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE - mit Gehölzbestand - Entwicklungsziel: Laubwald
Die so ausgewiesenen Flächen sind als Laubmischwald herzustellen, dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen. 
Für die Neuanlage der Flächen gelten die in den Festsetzungen unter Pkt. 3.8, 3.9 sowie 3.12 - M1 getroffenen 
Regelungen. Der Einsatz von Düngern und Pestiziden in den Saumbereichen der Gehölze ist unzulässig. Für die 
Erreichbarkeit der Gewerbefläche GE10 ist die Errichtung eines wassergebundenen Weges im Westen der 
Maßnahmefläche M1 zulässig.

3.5 PRIVATE GRÜNFLÄCHE - Kleingartenanlage
Die so ausgewiesene Fläche ist als Grünfläche zu erhalten. Die Errichtung von Stellplätzen in wassergebundener 
Bauweise entlang der festgesetzten, öffentlichen Verkehrsfläche ist zulässig. 

3.6 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE - ohne Gehölzbestand, extensive Nutzung
Die so ausgewiesenen Flächen sind als extensiv genutzte Grünlandflächen herzustellen, zu entwickeln und 
extensiv zu pflegen. Für die Herstellung ist eine kräuterreiche, standortgerechte Wiesenmischung einzusäen. 
Eine Mahd ist maximal 2 x jährlich zulässig, wobei das Schnittgut nicht auf der Fläche verbleiben darf. Der erste 
Schnittzeitpunkt muss nach dem 15.7. eines jeden Jahres liegen. Für die Erreichbarkeit der Gewerbefläche 
GE10 ist die Errichtung eines wassergebundenen Weges innerhalb der Maßnahmefläche M3 zulässig.

3.7 PFLANZGEBOT 1 - pfg 1 (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)
Innerhalb des Pflanzgebotes sind auf mindestens 70% der Fläche die Gehölzarten der Pflanzenlisten 2-6  zu 
pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Ziel ist die Entwicklung einer Feldhecke mit vereinzelten Bäumen. Für die 
Anpflanzung der Arten der Pflanzlisten 2-3 sind Pflanzqualitäten mit einem Stammumfang von min. 14 - 16 cm, 
gemessen in 1m Höhe, zu verwenden.  Für die Arten der Pflanzliste 4 sind Pflanzqualitäten min. 2 xv., Höhe 100 
- 150 cm, min. 3 Triebe, ohne Ballen zu verwenden. Für die Arten der Pflanzliste 5-6 sind Pflanzqualitäten min. 2 
xv., Höhe 60 - 100 cm, min. 3 Triebe, ohne Ballen zu verwenden. 
Der Abstand der anzupflanzenden Bäume der Pflanzlisten 2-3 wird auf max. 40 m begrenzt.

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

REGENWASSERRÜCKHALTEBECKEN / STAUKANÄLE
Bei der Errichtung der Regenwasserrückhaltebecken sowie der Staukanäle ist das erforderliche Rückhalte- 
volumen vorzuhalten. Aus versorgungs- und bautechnischen Gründen kann die Lage der in der Planzeichnung 
dargestellten Regenwasserrückhaltebecken und Staukanäle vom Standort abweichen. 

LÖSCHWASSERVERSORGUNG
Die Löschwasserversorgung des Plangebietes erfolgt über das Trinkwassernetz.

IMMISSIONSSCHUTZ
Das Schalltechnische Gutachten (Bericht-Nr. S0666-2) vom 23.10.2017, erarbeitet durch die Firma IDU - 
Ingenieurgesellschaft für Datenverarbeitung und Umweltschutz mbH, ist Bestandteil dieses Bebauungsplanes.

MESSPEGEL
Werden im Rahmen eines erforderlichen Grundwassermonitorings Messpegel errichtet, sind diese dauerhaft zu  
erhalten  und  vor  jeglichen  Beeinträchtigungen zu schützen.

BAUGRUNDUNTERSUCHUNGEN UND MITTEILUNGSPFLICHTEN

Für geplante Baumaßnahmen wird zur näheren Quantifizierung der örtlichen Baugrundverhältnisse die 
Durchführung standortkonkreter Baugrunduntersuchungen gemäß DIN 4020 bzw. DIN EN 1997-2 empfohlen.

Werden im Rahmen der Planung Untersuchungen mit geologischem Belang (z.B. Baugrundgutachten oder 
hydrogeologische Gutachten) durchgeführt, sind die Ergebnisse gemäß § 11 des SächsABG durch die Stadt 
Görlitz dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) zur Verfügung zu stellen.

Sofern für die Untersuchungen Bohrungen niedergebracht werden, besteht eine Bohranzeige- und 
Bohrergebnismitteilungspflicht gegenüber der Abteilung 10 (Geologie) des LfULG.

4.4

4.5

4.6

MELIORATIONEN / DRÄNAGEN
Sollten während der Baumaßnahme durch den Vorhabenträger Dränagen angeschnitten werden, so ist die 
Funktionsfähigkeit und Wasserableitung dieser Dränagen durch bauliche Maßnahmen weiterhin zu gewähr- 
leisten.

ALTLASTEN / ALTLASTENVERDÄCHTIGE FLÄCHEN
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowie unmittelbar angrenzend sind 42 Altlasten / altlastenverdächtige 
Flächen erfasst, für die ein unterschiedlicher Handlungsbedarf besteht. Die Lagedarstellung der Altlasten ist dem 
Altlastenplan "Bestand Altlasten / altlastenverdächtige Flächen" zu entnehmen.
Vor Durchführung von Baumaßnahmen ist im Einvernehmen mit dem Umweltamt des Landkreises Görlitz, Untere 
Abfall- und Bodenschutzbehörde, zu klären, welche fachlichen Anforderungen bei der Sanierung der Altlasten 
bzw. mit dem Umgang von kontaminierten Böden / Bausubstanz der altlastenverdächtigen Flächen zu 
berücksichtigen sind. Werden weiterhin während der Bautätigkeit nicht unerhebliche Bodenbelastungen bekannt 
oder verursacht, ist das Umweltamt des Landkreises Görlitz - Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde 
unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen.
Alle im Zuge der Baumaßnahme anfallenden Abfälle sind getrennt zu erfassen und einer ordnungsgemäßen und 
schadlosen Entsorgung gemäß dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) in der Fassung vom 24. Februar 2012 
(BGBl. I S. 212), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. März 2017 (BGBl. I S. 567) geändert worden ist, 
zuzuführen. Abfälle sind gemäß  des KrWG vorrangig zu verwerten. Abfälle, die nicht einer Verwertung zugeführt 
werden können, sind entsprechend des KrWG gemeinwohlverträglich zu beseitigen. Zur Zulässigkeit und 
Durchführung der Entsorgung gefährlicher Abfälle sind Nachweise unter Beachtung der KrWG und NachwV zu 
führen. Bei der Sammlung, Aufbereitung und Beseitigung der anfallenden festen, flüssigen und gasförmigen 
Abfall- und Verwertungsstoffe sind die Vorschriften, Grundsätze und Normative einzuhalten.

DENKMALE
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind 17 Denkmale erfasst. Die Lagedarstellung der Denkmale ist dem 
Denkmalplan "Bestand Denkmale" zu entnehmen. Unter Zustimmung der Unteren Bauaufsichts- und Denkmal- 
schutzbehörde ist der Abriss für ein Teil der Gebäude möglich. 

GEE 10 nicht störendes Gewerbe100 m²

2.2 ÄUßERE GESTALTUNG DER GEBÄUDE (§ 89 Abs.1 SächsBO)
Fensterlose Fassadenflächen ab einer Größe von 400 m² sind mit Kletterpflanzen zu begrünen. Von dieser 
Festsetzung ausgenommen sind Denkmale, technische Anlagen und Gebäude, in welcher aufgrund der 
produktionsspezifischen Bedingungen oder aus verfahrens- sowie prozesstechnischen Gründen eine Fassaden- 
begrünung nicht möglich ist.
Periodische Beleuchtungen zur Werbung sind im gesamten Plangebiet unzulässig.

2.3 STELLPLÄTZE (§ 83 Abs.1 SächsBO)
PKW-Stellplätze sind mit einem wasserdurchlässigen Belag wie Rasenpflaster, Rasengittersteine oder 
Schotterrasen zu versehen.

2.4 EINFRIEDUNGEN (§ 89 Abs.1 SächsBO)
Im Planungsgebiet sind entlang der Grundstücksgrenzen Einfriedungen bis zu einer Höhe von maximal 2 m 
zulässig. Entlang der festgesetzten, öffentlichen Verkehrsflächen ist ein Mindestabstand von 50 cm einzuhalten. 
Bei der Verwendung von Zäunen ist eine Bodenfreiheit von 20 cm einzuhalten, um Kleintieren eine Passage zu 
ermöglichen. An Kreuzungen und Einmündungen sind im Bereich der erforderlichen Sichtfreihaltebereiche 
(Sichtdreieck) Einfriedungen  bis zu einer maximalen Höhe von 80 cm zulässig.

4.

4.1

HINWEISE

ARCHÄOLOGISCHE BELANGE UND FUNDE
Nach derzeitigem Stand sind keine archäologischen Kulturdenkmale im Plangebiet bekannt. Unter 
Berücksichtigung des § 14 SächsDSchG bedarf es jedoch der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wer 
Erdarbeiten etc. an einer Stelle ausführen will, von der bekannt oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass 
sich dort Kulturdenkmale befinden. Vor Baubeginn ist zwischen dem Archäologischen Landesamt und dem 
Vorhabenträger eine Vereinbarung über Grabungsarbeiten und die Kostenbeteiligung verbindlich abzuschließen. 
Dabei wird der künftige Bauherr im Rahmen des Zumutbaren an den Kosten beteiligt (§ 14, Abs. 3 
SächsDSchG). Weiterhin ist das Landesamt für Archäologie durch schriftliche Bauanzeige mindestens 4 Wochen 
vor Baubeginn zu unterrichten. Die Bauanzeige soll die ausführenden Firmen, die telefonische Erreichbarkeit und 
den verantwortlichen Bauleiter ernennen. Werden bei Bau- und Erschließungsarbeiten Sachen, 
Sachgesamtheiten, Teile oder Spuren von Sachen entdeckt, von denen anzunehmen ist, daß es sich um 
Kulturdenkmale handelt, muss dies unverzüglich der Denkmalschutzbehörde angezeigt werden. Der Fund und 
die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Tages nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten 
und vor weiterer Zerstörung zu sichern, sofern nicht das zuständige Landesamt für Archäologie mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist. Archäologische Funde (das sind auffällige Bodenfärbungen, 
Gefäßscherben, Gräber, Knochen, Geräte aus Stein und Metall, bearbeitete Hölzer, Steinsetzungen aller Art, 
u.a.) sind sofort dem Landesamt für Archäologie Telefon 0351 - 8926199 zu melden.

3.13 GESTALTUNG DER REGENRÜCKHALTEBECKEN
Die Regenwasserrückhaltebecken RRB 1 und RRB 2 sind als offene Erdbecken herzustellen, dauerhaft zu unter- 
halten sowie zu pflegen. Für eine naturnahe Gestaltung sind die RRB mit einer integrierten Vertiefung 
(Dauerstau) herzustellen und die Uferzonen und Böschungen mit Initialpflanzungen mit Arten der Pflanzliste 1 
entsprechend den artabhängigen Lebensräumen zu bepflanzen.
Eine Mahd der Hochstaudenfluren bzw. Röhrrichtbestände ist zur Unterbindung von Gehölzaufwuchs  zulässig, 
wobei das Schnittgut nicht auf der Fläche verbleiben darf. Der erste Schnittzeitpunkt muss nach dem 15.7. 
eines jeden Jahres liegen. Der Einsatz von Düngern und Pestiziden auf den Fläche ist unzulässig. 

- Satzungsexemplar -

2.5 BESCHRÄNKTE BAUSCHUTZBEREICHE GEMÄß § 17 LUFTVERKEHRSGESETZ (LuftVG)
Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes wird dem beschränkten Bauschutzbereich ent- 
sprechend den Regelungen des § 17 LuftVG zugeordnet. 
Die Gewerbeflächen GE1 (Teilfläche), GE4 (Teilfläche), GE6 (Teilfläche) sowie GE7 - GE9 befinden sich im 
Umkreis von 1,5 km des Flugplatzbezugspunktes mit den Gauß-Krüger-Koordinaten - Rechtswert: 5496679m, 
Hochwert: 565669328m. Für die Errichtung von Gebäuden ab einer Höhe > 15,0 m über Grund bedarf es der 
Zustimmung der Luftfahrtbehörde.

2.6 GELÄNDEGESTALTUNG (AUFSCHÜTTUNGEN UND ABGRABUNGEN)
Aufschüttungen und Abgrabungen innerhalb der privaten Grundstücksfläche sind so zu gestalten, das an der 
Grundstücksgrenze die natürliche Geländehöhe wieder hergestellt wird oder innerhalb der gemeinsamen 
Nachbarschaft eine gemeinsame Geländehöhe einvernehmlich festgelegt wird.

4.2 BODENSCHUTZ
lt. Merkblatt vom Regierungspräsidium Dresden / Umweltfachbereich "Abfallwirtschaft / Bodenschutz" 06/99 
Gesetzliche Grundlagen:

- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 
  101 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist
- Sächsisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (SächsABG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
  31. Mai 1999 (SächsGVBl. S. 261), das zuletzt durch Artikel 56 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 
  (SächsGVBl. S. 130) geändert worden ist
- Baugesetzbuch (BauGB);§ 1 Abs.5 und § 202
- Sächsische Bauordnung (SächsBO); § 62 i.V.m. § 2 Abs.1
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das durch Artikel 4 des 
  Gesetzes vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298) geändert worden ist

Im Hinblick auf sparsamen und schonenden Umgang mit Boden und zur Minimierung baubetrieblicher 
Bodenbelastung sind folgende Forderungen des Bodenschutzes während der Realisierung des Bauvorhabens zu 
berücksichtigen. 

4.3 ERDAUSHUB
Vor Baubeginn ist der Mutterboden im Bereich der Baustellen, Nebeneinrichtungen und Ablagerungsfläche zu 
sichern. Das im Zuge des Erdaushubes anfallende unbelastete Bodenmaterial ist einer Wiederverwendung 
zuzuführen.

Nr. 3 - Grundwasserflurabstand 2,0 m unter GOK, auf 1,7 m unter GOK angestiegen

Leitungsrecht zugunsten der Stadt Görlitz / SWG AG (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)LR

GEE 11 nicht störendes Gewerbe166 m²

technisch ausgebautes Gewässer (Carolusgraben)

VERFAHRENSVERMERKE

Hauptversorgungleitung, unterirdisch - Trinkwasserleitung

 

 

Trinkwasserleitung

Regenwasserkanal

Staukanal (SK), unterirdisch - öffentliche Regenrückhaltung SK

Grenze Notzufahrt

Geh- und Radweg

Notzufahrt für Feuerwehr / HavariezufahrtN

Flächen mit Abfang Amphibien/Reptilien vor Beginn der BaufeldfreimachungM 4

Geländemodellierung / Schutzwall (Planung)

Bahnflächen für bahnbetriebsnotwendige Kabelanlagen mit einem beidseitigen Schutzstreifen von 
1,25 m Breite  - Darstellung gemäß der Entwidmungsverfügung des Eisenbahn-Bundesamtes vom
26.4.2000

"Geändert gemäß Bescheid des Landratsamtes Görlitz vom 09.05.2019, AZ.: 330-1-03-BLP-1193"

Görlitz, den ___________                                         Siegel                              Der Oberbürgermeister

(Unterschrift)

Fernmeldekabel
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